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Richtlinien für die Ehrungen von Sportlern und 

Sportfunktionären in der Gemeinde Neufahrn 

(Ehrenordnung) 

 

§ 1 

Die Gemeinde Neufahrn zeichnet alljährlich Einzelpersonen und Mannschaften für 

hervorragende sportliche Erfolge sowie Sportfunktionäre für ihr langjähriges und vor-

bildhaftes Wirken in einem Sportverein aus. Die Gemeinde Neufahrn legt mit dieser 

Ehrenordnung die Voraussetzungen für die Auszeichnungen von Sportlern und 

Sportfunktionären fest.  

 

§ 2 

1) Vorschläge für die Ehrungen sind von den Sportvereinen bis zum 31.01. jeden 

Jahres bei der Gemeinde Neufahrn einzureichen.  

 

2) Vorschlagsberechtigt sind alle Vereine, die ihren Sitz im Gemeindegebiet ha-

ben. Die Vorschläge sind vom Vereinsvorsitzenden bzw. ihren Stellvertretern 

zu unterzeichnen. Die Vorschläge sind mit dem als Anlage 1 anhängigen An-

tragsformular einzureichen. Die Gemeinde selbst behält sich vor, eigene Vor-

schläge zu unterbreiten. 

 

3) Die zu ehrenden Sportler und Sportfunktionäre werden durch ein Auswahl-

gremium bestimmt, dass aus den folgenden Personen/Vertretern besteht: 

a) Bürgermeister/in 

b) Sportreferent/in 

c) Drei stimmberechtigte Mitglieder aus dem Sportbeirat, die der Sportbeirat 

jährlich für das Auswahlgremium benennt. 

 

4) Nicht jeder Vorschlag wird bzw. kann berücksichtigt werden. Die Entscheidung 

über die zur Ehrung anstehenden Sportler, Mannschaften und Sportfunktionä-

re obliegt dem Auswahlgremium.  

 

5) In besonders gelagerten Fällen kann auf Vorschlag des Auswahlgremiums für 

Förderer des Sports Ausnahmen von dieser Ehrenordnung zugelassen wer-

den.  
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§ 3 

1) Im Bereich der Ehrungen für Sportfunktionäre sind je Verein und pro Jahr nur 

zwei Vorschläge zulässig. 

 

2) Bei mehreren Erfolgen eines Sportlers im gleichen Jahr wird die am höchsten 

zu bewertende Leistung ausgezeichnet.  

 

3) Eine wiederholte Ehrung aufgrund von in den Folgejahren abermals errunge-

nen gleichen oder gleichwertigen Erfolgen ist frühestens nach Ablauf von 3 

Jahren möglich. 

 

§ 4 

1) Die Verdienstplaketten in Gold oder Silber kann als Aktiver nur erringen, wer 

den Erfolg in der Jugend-, Junioren- oder Seniorenklasse erreicht hat und 

a) für einen Neufahrner Verein gestartet ist oder 

b) im Gemeindegebiet Neufahrn wohnhaft ist. 

 

2) Eine Mannschaftsehrung kann erfolgen, wenn die Mannschaft einem in der 

Gemeinde Neufahrn bestehenden Sport- oder Schützenverein angehört und 

unter dessen Namen die entsprechende Leistung erzielt wurde. 

 

§ 5 

Die Auszeichnungen für die Sportfunktionäre sowie für die Einzel-und Mannschafts-

meisterschaften erfolgen wie folgt:  

 

1.) Mit der Verdienstplakette in Gold: 

a) Olympiateilnehmer 

b) Internationale Meister 

c) Deutsche Meister 

d) Vereinsmitglieder mit einer 10-jährigen, ununterbrochenen ehrenamtli-

chen Tätigkeit als Vereinsvorsitzende bzw. Mitglied der Vorstandschaft 

 

2.) Mit der Verdienstplakette in Silber: 

a) Die Zweit- und Drittplatzierten einer internationalen oder deutschen 

Meisterschaft 

b) Teilnehmer an Wettkämpfen der Deutschen Nationalmannschaft 

c) Erste Süddeutsche Meister 
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d) Erste Bayerische Meister 

e) Vereinsmitglieder mit einer 20-jährigen aktiven Tätigkeit als 

- Schieds- oder Kampfrichter 

- Ehrenamtlicher Jugend- und Übungsleiter 

- Mit einer sonstigen ununterbrochenen Funktionstätigkeit im Verein. 

 

3.) Mit Sachpreisen  

a) Personen, welche die Voraussetzungen für den Erwerb einer Gold- o-

der Silberplakette erfüllt haben und denen diese Auszeichnungen be-

reits verliehen wurde 

b) Personen, die ihre Erfolge in der Schülerklasse (bis 14 Jahre) oder Al-

tersklasse errungen haben. 

 

§ 6 

Die Ehrungen von Mannschaften erfolgen bei Aufstieg entsprechend der als Anlage 

2 beigefügten Übersicht. 

 

§ 7 

1) Die Verleihung der Auszeichnungen wird im Rahmen eines Empfangs durch 

den Ersten Bürgermeister vorgenommen. 

2) Ein Anspruch auf eine Auszeichnung nach dieser Ehrenordnung besteht nicht. 

 

 

Neufahrn, den 05.12.2016 

 

 

 

……………………………………... 

Franz Heilmeier 
1. Bürgermeister 
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Anlage -1- 

 

ANTRAG 

 

auf Ehrung von Sportlern und Sportfunktionären in Vereinen 

durch die Gemeinde Neufahrn b.Freising 

 

 

 

 

 

Antragstellender Verein:   _______________________________ 

 

Name, Anschrift, 

Geburtsdatum des zu Ehrenden:  _______________________________ 

 

       _______________________________ 

 

       _______________________________ 

 

 

Art der Tätigkeit mit genauen  

Zeitangaben: 

(z.B. 1. Kassier seit dem 01.05.2000) 

       _______________________________ 

 

       _______________________________ 

 

       _______________________________ 

 

       _______________________________ 

 

       _______________________________ 

 

Neufahrn, den …………….. 

 

……………………………………... 

Unterschrift des 1. Vorsitzenden  
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Anlage -2- 

Sportart Verdienstplakette Gold Verdienstplakette Silber 

Fußball Bayernliga Landesliga 

Tennis Bayernliga Landesliga 

Basketball 2. Bundesliga 1. Regionalliga 

Handball Regionalliga Bayernliga 

Tischtennis Regionalliga Oberliga 

Volleyball 2. Bundesliga Bayernliga 

Schützen 2. Bundesliga dritthöchste Liga 

Faustball 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Ringen 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Judo 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Karate 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Taekwon-Do 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Stockschießen 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Powerlifting 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Boxen 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Squash 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Badminton 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Billiard 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

Trampolin 1. Bundesliga zweithöchste Liga 

 

 


